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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1976

Norm

StPO §496 Abs3

Rechtssatz

Von der Anhörung des Verurteilten kann abgesehen werden, wenn sich erweist, daß sie ohne unverhältmäßigen

Aufwand nicht durchführbar ist.

Entscheidungstexte

12 Os 187/76
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